
An den
Verein österreichischer Mazda Betriebe
z, II. Ilerrn Franz Eckl
Obmann

Scbwechater Straße 59-65
2322 Zwölfaxirg

Wien, am 15.04.2008 G/sl

Betriffr: Mazda / Händlervereir

Sehr geehrter HeIr Eckl!

In der Anlage übermittle ich lhnen die Mitteilung der Bundespolizeidirektion Wien, dass der

,,Verein österroichischer Mazda Betriebe" mit 21. 2. 2008 rechtskäftig entstanden ist, sowie

einen Auszug aus dem Vereinsrcgister.

Die Gebühr in der Höhe von

wäre der Einfachheit halber direkt von Ihnen zu überweisen.

Ich stehe für alle Rückfragen jederzeit geme zu lhrer Verfügung,

Veranlassung und verbleibe

EUR 20,40

eßuche um entsDrechende

mit freundlichen Grüßen

Hon.-Prof.

Beilagen
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A'l0l0wid F,: 0l/58 67 000 20
OF*in8 I E.: k@lci@virtschanshtar
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Sitz Wi6n
clo Keine Eintrcgung gespeiched

Zustelfanschrifl Keine Eintragung gespeichert
Land ljnbekannt

Entstehungsdatum 2'1.02.2008
slatutenmäßige Der Obmann oder lm Verhinderungsfalle der an Lebensjahren älleste Stellvertreter

Vertretungsregelung vertritt den Verein nach außen.

Vereinsregisterauszug zum Stichtag 29.02.2009
Allgemeine Daten

Zuständigkeit Bundespolizeidirektion Wlen, Bilro für Vereins., Versammlungs- und
ModienrechtsangElegenhelten

ZVR-Zahl 680179339

lVereinsOaten
Name Verein östereichlscher Mazda Betrlebe

Organschaft Iiche Vertreler
Obmann

Vertrelungsbetugnis 05.01.2008 - 04.01.20i0
(Funktionsperiode)

Famil ienname Eckl
Vomame Franz

litel Keine Eintragung gespeiched
i ourn"nnstu.

vertrerunssbetusnis-5.or.ibbi - o+nr.ioro
(Funktionsperiode)

Familienname Höller
Vomame Erwin

fitel Keine Eintragung gespeichei

Hinweise
Oleser Auszug enthält Angaben überjene Person€n, welch. als criinder oder
Abwickler auf Grund des c€setzes (SS 2 Abs 2 bzw 30 Abs I VerG) oder als
organschaffllche Vsrtreter nach den Vereinsstetuton zur Vertaelung des Verelns nach
außen betugt sind.
Mll Ausnahme derVertretung durch einen behördllch beslellten Abwickle. stützt slch
diese Auskunfl auch aufAngaben der betreffenden Personen bzw des Vereins über
seine Vertretungsverhällnlss6 und auf dle Ver{retungsregelung In den vorlleg€nden
Verelnsslatulen.
lnsofern wird damit weder mlt verblndlicher Wirkung festgestettt noch bestätigl, dass
dle genannten Personen auch taßächlich dtese Funktion€n .echtsgüttig innehaben
od€r hatten.
Das V€rtrauen auf die Richtigkeit dlesorAuskunfl lst soweit geschiltzt, als nichl
jemand ihre Unrichtlgkeit kennt oder kennon muss (S t7 Abs 8 Verc).

Aussteller Bundespolizeidirekllon Wien, Büro fü. Verelns-, Velsammlungs. und
Medienrechtsangelegenheiten

DVR 0003505
Tagesdatum / L,hrzeit Montag 03.Mätz 2008\08:30:43

Seile 1 von 1



. B PD # :üX1'JX"1il'.1J,.;!1,,0'.*,...

Herr
Eckl Franz
z.H. GUGERBAUER & PARTNER
RECHTSANWALTE
Opernring 1
1010 Wien

GZ:. Vlll4582

Ee[98 Einladung zur Aufnahme der Vereißtätigkeit

Verein österreichischer Mazda Betriebe

ZVR-Zahl: 680179339

Egzgg Anzeige der Vereinsenichtung vom 24.01.2008

Die Enichtung des Vereins Verein östeneichischer Mazda Betriebe mit Sits in Wien wurde

der Bundespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsange-

legenheiten, am 24.01.2008 angezeigt. Es wird mitgeteilt, dass innerhalb der in S 13 (1) Ver-
einsgesetz 2002, BGBI. I Nr. 66/2002, normierten Frist von vier Wochen seitens der zuslän-
digen Vereinsbehörde keine Erklärung, dass die Grilndung des Vereines nicht gestattet wird,
ergangen rst.

Der Verein ist somit am 21.02.2008 entstanden und kann seine Tätigkeit beginnen.

Der Vorstand:
Beilaoe; 1 unbeglaubigte Abschrifr der Statuten

1 Auszug aus dem Vereinsregister
'l Informationsblatt

vMen, am 29.02.2008

f|cnad Sch.nh Vb v 2
B0m f. Vol€lm-, Vorsämmlung.. u. M.dien-
rlchts.ngel.genh€iton

Schotbr.lng 74
A-1010 wl€n
T6l, :+ai|-l 31 310 I 75300
Fax :+/|!.'r 31 310'75:li9
amafl :'aPO W V€r€ln$üro
bpd{F{erslnsbu&qlpoliz.l.glv.at
DVR :0003506

Sicherh€it und Hilfe



Zu entrichtende Gebühren:

Um eine Mitteilung an das Finanzamt für Gebühren und Verkehrssteuern zu vermeiden wer-

den Sie ersucht, die Entrichtung der Gebühren und VeMaltungsabgaben in der Höhe von

€ 20.40 binnen zwei Wochen

durch Bazahlung, mittels Bankomat- oder Kreditkarte bei der Bundespolizeidirektion Wien,

Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten oder durch Einzah-

lung mittels beiliegendem Erlagschein auf das PSK-Konto Nr. 5240009 Bankleitzahl 60000

vorzunehmen. - Vereinsnamen und Geschäftszahl (GZ: Vlll-4582) bitte anführen.

Alloemeine Gebühreninformation:

Errichtungsanzeige oder Anzeige einer Statutenänderung:

Vereinsrogisterauszug
(beantragt)

13,20 Euro als Eingabegebühr gem. S 14 TP 6 Abs. 1 GebG
6,60 Euro Auszugsgebühr gem. S 14 TP 4 Abs. 1 Z 2 cebc
2,10 Euro Auszugsgebühr Verwaltungsabgabe gem. TP 3

Gebührentrei wird gemäß S 14 (l) VerG ein Vereinsregisterauszug übermittelt, wenn

sich durch die Statutenänderung der Registerstand geändert hat, Dies betrifft Ande-

rungen des Vereinsnamens, des Sitzes, der Funktionspeliode und der Vertretungsre-
gelung nach außen.

Anzeige: (schriftlich) 13 ,20  Euro  a ls  E ingabegebühr  gem.S14TP6Abs.  1GebG

Statuten und sonstige Beila-

gen

3,60 Euro als Beilagengebühr pro Bogen, höchstens aber €

21,60 pro Exemplar gem. S 
'14 TP 5 Abs. 'l GebG

Für einen beantragten Bescheid ist die Verwaltungsabgabe von

6,50 Euro zu entrichten (gem. Anl. 1/tu2 BVwAbgV)

Anmerkung: ein Bogen sind zwei DIN A4 Blätter beidseitig beschrittet oder

vier einseitig beschrifiete DIN A4 Blätter

Sicherh€it und Hilf€



INFORMATIONSBLATT

Verein österreichischer irazda Betriebe

Umfassende Informationen zum VereinsgeseE, das VereinsgeseE 2002 zum Download,

sowie Muslerformulare und Musterstatuten sind im Intemet unter

www.bmi.gv.avvereinswesen verfügbar. Unter der Interneladresse www.helD.qv.at sind die

aktuellen Adressen, Telefon- und Faxnummern, sowie E-MailAdressen aller Vereinsbehör-

den abrufbar.

!E!li Seit 1.1.2006 können Vereinsregisterauszüge Online (Einzelabfrag€n nach dem

genauen Vereinsnamen oder der ZVR-Zahl) unter http:rrzvr.bmi.gv.at ggblll@Eqlab-

gefragtwerden.

Die zvR-zahl (Zahl des zentralen Vereinsregisters) des Vereins lautet ggqlzgglg und ist

diese seit 1.,1.2006 lm Rechtsvelkehr nach außen zu fühlen!

Der Verein hal alle seine organschattlichen Vertreter unterAngabe ihrer statutengemä-

ßen Funktion, ihres Namens. ihres Gebuisdatums, ihres Geburtsorts und ihrer filr Zu-

stellungen maßgeblichen Arschrift sowie des Beginns ihrer Vertretungsbefügnb je

weils binnen vier Wochen nach ihrer Bestellung der nach dem Sitz zuständigen Vereinsbe-

hörde bekannt zu geben.

Organschaftliche Verlreter sind jene Personen, die nach den Statuten den Verein nach
außen vertreten. Auch spezislle Zeichnungsregelungen für schrifrliche Vertretungsakte
zählen dazu. Die diesbezüglichen Regelungen entnehmen sie bitte den Statuten lhres Ver-
eins.
Es wird ausdrllcklich darauf hingewiesen, dass eine nicht nach det Vertretungsrege-
lung in lhren Vereinsstatuten unterschriebene Wahlanzeige nicht dem Verein zuge.
ordnetwerden kann und somit keine Eintlagung der mitgetsilten Daten im Vereinsre-
gister bewirKl

Bitte beachten Sie dazu, dass jede Anderung (2.8. vorzeitlge Beendigung ein6r Funkti-
on) und auch eine Wiederwahl anzuzeigen ist. Eine Wiederwahl ist spätestens mlt Ablauf
der statutengemäß vorgosehenen Funktionsperiode erforderlich, da mit diesem Zeitpunkt
der Verein seine Handlungsfähigkeit verliert.
Der Verein hat der Vereinsbehörde auch iede Anderung seiner für Zusteltungen maßgeb-
lichen Anschrift binnen vier Wochen mitruteilen.

Freiwilliqe Auflösuno:

Die freiwillige Auflösung ist vom zur Vertretung berufenen Organwalter binnen vierWochen
nach der Auflösung schriftlich der Vereinsbehörde mitsuteilen. Dieses Schreiben hat das

Sich€rheit und Hilfe



Datum der freiwilligen Auflösung und, falls Vermögen vorhanden ist, das Erfordernis der Ab-

wicklung sowie den Namen, das Geburtsdatum, den Geburtsort und die für Zustellungen

maßgebliche Anschrift sowie den Beginn der Vertretungsbefugnis des bestellten Abwicklers

zu enlhalten. Der Abwickler hat das Vereinsvermögen des aufgelösten Vereins zu verwalten

und zu verwerten, laufende Geschäfre zu beenden, Forderungen des Vereins einzuziehen

und Gläubiger des Vereins zu befriedigen. Er hat die Beendigung der Abwicklung der Ver-

einsbehörde unvezüglich mitzuteilen.

Alle die oben genannten Mitteilungen sind gebalhrenfreil

statutenändsrungen sind der Vereinsbehörde, nach statutengemäßer Beschlussfassung,

unterVorlage eines Exemplars der Statuten in der geänderten Fassung anzuzeigen.

Ein Verstoß gegen lede dieser genannten Verpflichtungen hat die Einleitung ejnes Ver-
waltungsstrafverfahrens gegen den zur Vertretung des Vereins berufenen Organwalter zur

Folge. Dieser ist mit Geldstrafe bis zu 218 Euro, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis zu

726 Euro zu bestrafen.

Rechnunqslequnq:
Jeder Verein hat mindestens zwei Rechnungsprüfer zu bestellen, ein großer Verein im
Sinne des S 22 Abs 2 VerG (gewöhnliche Einnahmen und Ausgaben in zwei aufeinanderfol-
genden Rechnungsjahren höher als 3 Millionen Euro) einen Abschlussprüfer.
Das Leitungsorgan (in der Regel der Vorstand) hat für die laufende Aufzeichnung der
Einnahmen und Ausgaben zu sorgen. Zum Ende des Rechnungsjahres hat das Lei-
tungsorgan innerhalb von fünf Monaten eine Einnahmen. und Ausgabenrechnung samt
Velmögensilbersicht zu erstellen. Das Rechnungsjahr muss nicht mit dem Kalenderjahr
übereinstimmen, es darf zwölf Monate nicht ilberschreiten.
Die Rechnungsprüfer haben die Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die Ord-
nungsmäßigkeit del Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der Mit-
tel innerhalb von vier Monaten ab Erstellung der Einnahmen- und Ausgabenrechnung zu
prüfen. Das Leitungsorgan hat den Rechnungsprüfern die erforderlichen Unterlagen vozule-
gen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilten.
Näheres zur Vereinsgebarung entnehmen Sie bitte dem 4. Abschnitt des VereinsgeseEes
(SS 20 bis 22).
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